
 

 

 

ABNAHME DER UMSETZUNG DER PRÜFUNGSORDNUNG IN VSPL-HISPOS 
 

 1. Studienfachinformationen 

Fach:     Philosophie/Praktische Philosophie (127: Philosophie) 

Abschluss:    Master of Education (90) 

Gemeinsame Prüfungsordnung:   Amtliche Bekanntmachung der RUB Nr. 950 

Prüfungsordnung in VSPL-HISPOS: 2013 

 

 2. Modul-Typen 

PNr Kurzbez. Bezeichnung 
2000 WM IIIa Weiterführendes Modul M.Ed. WM IIIa: Erkenntnis und Grund 

3000 WM IIIb Weiterführendes Modul M.Ed. WM IIIb: Handlung und Norm 
4000 WM IIIc Weiterführendes Modul M.Ed. WM IIIc: Kultur und Natur 
6000 FD Modul Fachdidaktik 

 

 3. Prüfungsrelevante Module 

• WM IIia, WM IIIb, WM IIIc, FD 

 4. Abschlusprüfungen 

Master-Arbeit 

 5. Voraussetzungen für die Master-Arbeit (1020) 

• Mindestens 15 CP im Fach Praktische Philosophie 
• Bescheinigung über den außeruniversitären Teil des Praxissemesters  

(vom Prüfungsamt wird die Prüfung 1050 = Schulpraktikum als „bestanden“ markiert) 

 6. Berechnung der Fachnote (1030): 

Das weiterführende Modul, welches mit der mündlichen Modulabschlussprüfung abgeschlossen 
wird – wahlweise WM IIIa, WM IIIb oder WM IIIc – wird vom Prüfungsamt in POS im Feld „vken2“ mit 
„1“ markiert. 
 
1 Modul aus der Menge (WM IIIa, WM IIIb, WM IIIc), vken3=‘1‘ 40% 
2 von den 3 Modulen WM IIIa, WMIIIb, WM IIIc mit jeweils  20% 
Modul Fachdidaktik 20% 
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 6a. Voraussetzung zur Berechnung der Fachnote (1030) 

Mindestens 31 CP im Fach Philosophie/Praktische Philosophie 
Bescheinigung über den außeruniversitären Teild es Praxissemesters: 
(vom Prüfungsamt wird die Prüfung 1050 = Schulpraktikum als „bestanden“ markiert) 

 7. Berechnung der Masternote (1000): 

Fachnote Fach 1 (1030): 25 % 
Fachnote Fach 2 (1030): 25 % 
Fachnote BiWi (1030): 25 % 
Master-Arbeit (1020): 25 % 
 
Bei der Generierung der Endnote wird es überprüft, ob folgende Leistungen vorliegen: 
• mindestens 120 CP aus den studierten Fächern des M.Ed. (ohne Drittfach) 
• Fachnote im Fach Praktische Philosophie 
• Fachnote im zweiten Fach 
• Fachnote im Fach BiWi 
• Master-Arbeit 

 8. Sonstiges: 

Prüfung 1050 wird mit bei dem Fach eingetragen und durch die SW geprüft, bei der die MA-Arbeit 
angemeldet wird. 

Bei der Generierung der 1000 wird zusätzlich geprüft, ob im Fach die 1050 vorhanden ist 

 

 

Wir bestätigen, dass die Umsetzung der Prüfungsordnung für das Studienfach Philosophie, 
Master of Education der Prüfungsordnungsversion 2013 in HISPOS korrekt erfolgt ist.  

Hiermit geben wir diese Umsetzung für den Produktionsbetrieb  

- sowohl für die Leistungserfassung in HISPOS  
- als auch für den Übertrag der Daten nach HISPOS („Freischaltung der Schnittstelle 

Campus – POS“) 
frei. 

 

 

Bochum, den 

_________________________ 
Unterschrift 
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